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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1980

Norm

StPO §477 Abs1

StPO §489 Abs1

Rechtssatz

Dem Berufungsgericht ist es verwehrt, ohne ein darauf abzielendes Rechtsmittel "in amtswegiger Wahrnehmung" das

Urteil eines Einzelrichters als nichtig aufzuheben und dessen (funktionelle) Unzuständigkeit auszusprechen.
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